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Postaktuell: „An sämtliche Haushalte“.

Nikolausfeier
Herzliche Einladung

an alle Kinder mit ihren Eltern
Omas und Opas

zur Nikolausfeier der
Gemeinde Balzhausen

am 05.12.2025 um 18.30 Uhr auf 
dem Dorfplatz in Balzhausen

** Für das leibliche Wohl ist
 bestens gesorgt

**Jedes Kind erhält ein kleines Geschenk

Thannhausen
WUNSCHBAUM-Aktion

Besuchen Sie unseren Christbaum vor dem Rathaus. 
Dort finden Sie viele aufgehängt.

Wenn Sie einen Wunsch erfüllen möchten: Merken
Sie sich die Nummer auf der Kugel. Kommen Sie entweder im 
Rathaus während der Öffnungszeiten vorbei oder melden Sie

sich telefonisch bei uns unter 08281/901- .

Verwaltungsgemeinschaft Thannhausen
Liebe Bürgerinnen und Bürger, das Rathaus der VGem Thannhausen ist vom

Freitag, den 19.12.2025 bis einschließlich Freitag, den 09.01.2026
aufgrund von Personalengpässen nur eingeschränkt für den Publikumsverkehr verfügbar.

Wir empfehlen dringend, vorab telefonisch einen Termin zu vereinbaren.
Bitte tragen Sie Sorge dafür, dass Sie sich jetzt schon rechtzeitig um Ihre erforderlichen Angelegenheiten (z.B. Überprüfung/

Beantragung neuer Reisedokumente, etc.) kümmern. Wir bitten um Ihr Verständnis. Vielen Dank.
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Verwaltungsgemeinschaft  
Thannhausen

Rathaus Thannhausen,
Edmund-Zimmermann-Str. 3, 86470 Thannhausen
Telefon 08281/901-0, Telefax 08281/901-20
Mail:������������������������������������������������vgem@thannhausen.de
Homepage:�����������������������������������www.vg-thannhausen.de
Öffnungszeiten:
Mo. – Fr.......................................... 8.00 Uhr bis 12.15 Uhr
Mi..................................................14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Di., Do. Bürgerinfo....................... 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Sie können selbstverständlich auch außerhalb der 
regulären Öffnungszeiten mit dem jeweiligen Sachbe-
arbeiter einen Gesprächstermin vereinbaren.
Ansprechpartner:
1. Bgm. Thannhausen und Gemeinschaftsvorsitzender
Alois Held...............................................Tel. 08281/901-12
1. Bgm. Münsterhausen
Erwin Haider .....................................Mobil 0172/8593792
1. Bgm. Balzhausen
Daniel Mayer ............................................Tel. 08281/4883
Stabsstelle des Gemeinschaftsvorsitzenden 
Marion Kreuzer.....................................Tel.: 08281/901-34
stabsstelle@thannhausen.de
Der direkte Draht 08281- Bauamt
Stephan Martens-Weh - Bauamtsleiter...........901-22
Mail: bauamt@thannhausen.de
Manfred Raupach - Tiefbau ............................901-32
Maximilian Gross - Tiefbau .............................901-57
Mail: tiefbau.vgem@thannhausen.de
Martin Miller - Hochbau...................................901-27
Mail: hochbau.vgem@thannhausen.de
Angelika Nachtrub - Bauverwaltung................901-38
Mail: verkehrsrecht.vgem@thannhausen.de
Lisa Rendle- Vorzimmer..................................901-23
Mail: bauamt@thannhausen.de
Nicole Botzenhart - Feuerwehrwesen.............901-26
Mail: bauamt@thannhausen.de
Einwohnermeldeamt, Passamt
Frau Liedtke.............................................................901-14
Mail: einwohnermeldeamt.vgem@thannhausen.de
Frau Gessel.............................................................901-13
Mail: einwohnermeldeamt.vgem@thannhausen.de 
Erschließung, Herr Schmid....................................901-30
Mail: erschliessung.vgem@thannhausen.de 
Geschäftsstelle/Kämmerei
Thomas Bihler .........................................................901-16
Mail: kaemmerei.vgem@thannhausen.de
Martina Fahrner, Frau Hack  ..................................901-37
Mail: kaemmerei.gemeinden@thannhausen.de
EDV, Liegenschaften 
Herr Kohler  .............................................................901-35
Mail: edv.vgem@thannhausen.de
Hauptverwaltung, Peter Thoma............................901-18
Mail: kommunalrecht.vgem@thannhausen.de
Kasse
Michael Ramp, Frau Seitzer....................................901-15
Mail: kasse.vgem@thannhausen.de
Zentrale Anordnungsstelle
Iris Mörz...................................................................901-31
Peter Stempfle.........................................................901-56
Mail: anordnung.vgem@thannhausen.de
Rentenwesen, Gewerberecht 
Frau Abold, Frau Blochum-Schiegg........................901-17
Mail: rente.vgem@thannhausen.de
gewerbe.vgem@thannhausen.de
Personalverwaltung
Sandra Schmid........................................................901-21
Mail: personal.vgem@thannhausen.de

Bürgerinformation/soziale Angelegenheiten
Frau Blochum-Schiegg..............................................901-9
Mail: sozial.vgem@thannhausen.de

Standesamt, Andreas Schütz.................................. 901-11
Mail: standesamt.vgem@thannhausen.de
Steueramt, Sabrina Huber.......................................901-10
Mail: steueramt.vgem@thannhausen.de
Verkehrswesen, Angelika  Nachtrub.......................901-38
Mail: verkehrsrecht.vgem@thannhausen.de
Vorzimmer Gemeinschaftsvorsitzender
Eva-Maria Pachner-Steinle, 
Christine Bentele�������������������������������������������������������901-28
Mail: vorzimmer.vgem@thannhausen.de

Stadt Thannhausen
Bauhof Thannhausen
Bauhof Thannhausen...................................08281/798000
Telefax����������������������������������������������������������� 08281/798002
Handynr. ...................................................... 0173/8644880
Wasserversorgung Thannhausen 
Maximilian Ruf, Wasserwart������������������������� 08281/798001
Telefax����������������������������������������������������������� 08281/798002

Störmeldungen, Wasser-, 
Abwasserversorgung,.......................................08281/1856
Wasserhärte
Thannhausen mit Nettershausen........................mittel 10,0
Burg......................................................................mittel 12,2
Freiwillige Feuerwehr - Feuerwehrhaus
Thannhausen�����������������������������������������������������08281/3295
Burg��������������������������������������������������������������� 08281/790120
Kindergärten
Kath. Kindergarten St. Vinzenz........................08281/5656
Evang. Kindergarten Arche Noah.....................08281/6070
Kinderhaus Löwenzahn................................08281/900450
Wertstoffhof Thannhausen Carl-Zeiss-Straße  
März - November
Freitag: 13.00 - 17.00 Uhr; Samstag: 09.00 - 14.00 Uhr
Dezember - Februar
Freitag: 13.00 - 17.00 Uhr, Samstag: 09.00 - 13.00 Uhr
Schulen
Anton-Höfer-Grundschule Thannhausen
Telefon...............................................................08281/1344
Telefax...............................................................08281/2079
Stadtbücherei Thannhausen
Telefon..........................................................08281/999304
www.buecherei.thannhausen.de
Öffnungszeiten:
Dienstag und Freitag������������������von 14.30 Uhr - 18.30 Uhr
Kläranlage Thannhausen
Telefon����������������������������������������������������������� 08281/999030

Familienstützpunkt Thannhausen
Saskia Kastner, Bahnhofstraße 1
Telefon����������������������������������������������������������� 08281/798662
familienstützpunkt@thannhausen.de
Öffnungszeiten:
Montag.......................................von 16.30 Uhr - 18.00 Uhr
Dienstag.....................................von 14.00 Uhr - 17.00 Uhr

Markt Münsterhausen
Bauhof
Benjamin Böhm, Bauhofleiter��������������Mobil 0172/8669132
zu den Bauhofarbeitszeiten Mo. - Do. 07:00 - 12:00;  
13:00 - 16:30 Uhr, Fr. 07:00 - 12: 00 Uhr
Alexander Weingardt, Wasserwart....... Mobil 01525/2510006
Freiwillige Feuerwehr Münsterhausen
Feuerwehrhaus������������������������������������������������08281/1468
Grundschule��������������������������������������������� 08281/799533-0
Fax������������������������������������������������������������ 08281/79953325
Kath. Kindergarten St. Josef��������������������������08281/2145
Wertstoffhof
jeden Samstag����������������������������������09.00 Uhr – 11.00 Uhr
Gemeinde-Elektrizitäts- und Wasserwerk 
Burtenbach
Telefon������������������������������������������������������������ 08285/9996-0
Bereitschaft��������������������������������������������������� 0172/5237541
Wasserversorgung Münsterhausen
Störmeldung Wasserversorgung������������������ 08281/9874006
Kläranlage Burtenbach - Münsterhausen
Telefon������������������������������������������������������������������08285/433
Bereitschaft��������������������������������������������������� 0160/7331613
Wasserhärte
Wasserversorgung Münsterhausen
����������������������������������������������������������������������� mittel 12,1 dH
Müllentsorgung
Bestellungen / Umtausch / Rückgabe „blaue Vereinstonne“
GRÖGER GMBH -Alexandra Sepp
Telefon������������������������������������������������������������������08221/3606-20
Telefax �����������������������������������������������������������������08221/3606-29
Kontakt Sportverein Münsterhausen
blauevereinstonne@svmuensterhausen.de

Gemeinde Balzhausen
Bauhof
Franz-Kohl-Straße (ehem. Lagerhaus)
Grüngutsammelstelle
Baur Josef
Sa. 01. April - 31. Oktober........................  9.00 - 12.00 Uhr
Mi. 01. April - 31. Oktober ...................... 18.00 - 19.00 Uhr
Sa. 01. November - 31. März ................ 10.00 - 12.00 Uhr
Die Grüngutsammelstelle ist vom 01.12. bis 15.01. 
geschlossen!
Kath. öffentl. Bücherei St. Vitus
Pfarrheim (1.Stock), Hauptstraße 2
Öffnungszeiten:
Montag ..................17.30 - 19.00 Uhr (nicht in den Ferien)
FFW Feuerwehrhaus..................................08281/797950
Grundschule.........08281/6169  ��������������Fax: 08281/2424
Kindergarten.........08281/2582
Wasserversorgung Balzhausen
Störmeldung Wasserversorgung 
Alexander Weingardt, Wasserwart������������� 01525/2510006
Wasserhärte
Balzhausen mit Kirrberg........................................hart 17,6
Vakuumanlage Balzhausen/Störmeldungen
...........................................................................08281/4883

Sprechtage anderer Einrichtungen
Sprechtage im Rathaus
Telefon.............................................................. 08281/901-0

SKM Günzburg, Fachstelle AusWege zur Vermeidung 
von Wohnungslosigkeit
Termin nach Vereinbarung

Stellwerk
Anlaufstelle für Fragen rund ums freiwillige Engagement
Termin nach Vereinbarung

Sonstige Einrichtungen
Annahmestelle für pflanzliche Abfälle 
Thannhausen, Komposthof Reili, Münsterhauser Straße 
SA 8:00 – 12:00 Uhr
Zusätzl. 15. März - 15. November:  
MO, MI 18:00 bis 19:00 Uhr und FR 13:00 bis 17:00 Uhr 
Mittelschule Thannhausen
Telefon ..............................................................08281/2610
Telefax ............................................................08281/35102
Christoph-von-Schmid Realschule Thannhausen
Telefon...........................................................08281/999320
Telefax.........................................................08281/9993222
Deutscher Kinderschutzbund e.V. OV THS
Telefon����������������������������������������������������������� 08281/798875
Telefax����������������������������������������������������������� 08281/799423
Mail: .................................. dksb-thannhausen@t-online.de
Montag ............................................. 09.00 Uhr - 11.00 Uhr 
Dienstag............................................ 09.00 Uhr - 11.00 Uhr
...................................................und 12.00 Uhr - 14.00 Uhr 
Mittwoch............................................ 09.00 Uhr - 11.00 Uhr
...................................................und 11.30 Uhr - 13.00 Uhr
Altenheime
Stadlerstift Thannhausen
Telefon�������������������������������������������������������� 08281/799509-0
Telefax�������������������������������������������������������� 08281/799509-8
Katholisches Pfarramt������������������������������������08281/3443
Ambulante Krankenpflege
Frühmeßstraße 9, Thannhausen
Telefon������������������������������������������������������������������08281/6868
Evangelisches Pfarramt����������������������������������08281/2425
LEW 24-Stunden-Störungshotline:....................0800/539638
Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“
Kostenlose 24-Stunden-Hotline..... Tel. 08000 116 016
www.hilfetelefon.de
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Gemeinde Balzhausen

Kanaluntersuchung in Balzhausen  
– Anwohnerinformation
Die Firma Weißenhorn aus Königsbrunn wurde von der Gemeinde Balzhausen mit der 
Durchführung der Kanal-Zustandserfassung beauftragt.-
Untersucht werden alle Abwasserkanäle, sowie alle Hausanschlussleitungen vom 
Revisionsschacht aus. Vor der Kanal-TV-Untersuchung wird eine Kanalreinigung mittels 
Saug-Spülfahrzeug durchgeführt. Mit einer fahrbaren Kamera wird der Zustand der 
Abwasserkanäle festgestellt. Hierfür stehen der Kanalspüler und das TV-Fahrzeug zeit-
weise an den Schächten, was für gelegentliche Verkehrsbehinderungen sorgen kann. 
Die Hauptkanäle werden voraussichtlich ab Anfang Dezember untersucht. Die Unter-
suchung der Hausanschlussleitungen erfolgt dann etwas später. Bitte sorgen Sie dafür, 
dass der Revisionsschacht in Ihrem Grundstück dann zugänglich ist. Das heißt es 
sollten keine Pflanzkübel, Abdeckplatten oder sonstiges Lagergut wie Brennholz auf den 
Schächten liegen. In aller Regel ist die Zufahrt zu den Grundstücken auch während der 
Untersuchungszeit möglich. Die Gemeinde bedankt sich schon jetzt für Ihr Verständnis.

VORLESENACHMITTAG

FÜR KINDERGARTEN- UND
GRUNDSCHULKINDER

in der Stadtbücherei Thannhausen.
Am Dienstag, 02. Dezember 2025

um 15:00 Uhr
liest Frau Schmid

„Engel Elias wünscht sich was“

Redaktionsschlusshinweis
für die nächste Ausgabe des Bürgerinfos 
ist am

Mittwoch, der 03. Dezember 
um 09:00 Uhr.

Bitte senden Sie Ihre Unterlagen bis 
spätestens zu diesem Termin per E-Mail 
an: buergerinfo@thannhausen.de ein.
Bei Veröffentlichungswunsch von 
Bildern denken Sie bitte an die Daten-
schutzerklärung. Ohne diese werden 
Bilder nicht veröffentlicht!

Verwaltungsgemeinschaft 
Thannhausen

Sonstiges
Bürgermeistertagung 2025 
des Kreisverbands Günzburg
Die Kommunen wollen auch in der IT 
mehr zusammenarbeiten
Günzburg/Lautrach. Unter der Leitung des 
Kreisvorsitzenden Tobias Bühler, Bürger-
meister der Gemeinde Gundremmingen, 
fand am 13. und 14. November 2025 die 
Bürgermeistertagung des Kreisverbands 

Günzburg in Lautrach statt. Neben den 
Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, 
unter ihnen auch die Bürgermeister aus 
Thannhausen und Münsterhausen, Alois 
Held und Erwin Haider, nahm auch Land-
rat Dr. Hans Reichhart und am ersten 
Tag auch einige EDV-Mitarbeiter der Rat-
häuser teil, um die Fachthemen rund 
um Digitalisierung, Datensicherheit und 
KI fachlich zu begleiten. Im Mittelpunkt 
der Veranstaltung standen die aktuellen 
Herausforderungen der kommunalen Arbeit 
– insbesondere Künstliche Intelligenz, 
Digitalisierung und Datenschutz. Impulse 
zu KI und digitalen Strategien. Nach 
der Begrüßung durch Tobias Bühler 
eröffnete Professor Dr. Achim Dehnert 
von der Hochschule Neu-Ulm mit einem 
umfassenden Überblick über die Grund-
lagen der Künstlichen Intelligenz sowie 
denkbare Einsatzmöglichkeiten. Am Nach-
mittag präsentierten Professor Dehnert und 
Daniel Kramer vom Landratsamt Günz-
burg konkrete Best-Practice-Beispiele aus 
der Verwaltungspraxis. Die Einbindung 
der kommunalen EDV-Leitungen ermög-
lichte dabei eine wertvolle Verzahnung von 
strategischer und technischer Perspektive. 
Anschließend folgte ein weiterer Fachvor-
trag von Professor Dehnert zum Thema 

„Datenschutz – Datennutzung und EDV 
im Jahr 2025“, in dem aktuelle Sicherheits-
anforderungen und rechtliche Rahmen-
bedingungen beleuchtet wurden. Der Abend 
stand ganz im Zeichen des Miteinanders und 
der Kommunikation. Beim gemeinsamen 
Abendessen nutzten die Bürger-
meisterinnen, Bürgermeister und Fachkräfte 
die Gelegenheit, sich abseits des Fach-
programms intensiv auszutauschen. Dabei 
ging es vor allem darum, das kollegiale Mit-
einander zu stärken, Erfahrungen zu teilen 
und Netzwerke zu vertiefen.
Digitalisierung, Ganztagsbetreuung und 
Zukunftsfragen
Am Freitagmorgen eröffnete Landrat Hans 
Reichhart mit einer Diskussionsrunde zum 
Offenen Ganztag den zweiten Tag. Danach 
gab Florian Eckert vom Bayerischen 
Gemeindetag einen Einblick in die 
strategische Bedeutung der Digitalisierung 
aus kommunaler Sicht.
In der abschließenden Gesprächsrunde 
diskutierten die Teilnehmenden die Frage: 
„Zukunft Digitalisierung – gemeinsame EDV 
oder jeder allein?“ 
Die Diskussion machte deutlich, dass 
gemeinschaftliche IT-Lösungen immer 
wichtiger werden – sowohl in wirtschaftlicher 
Hinsicht als auch für nachhaltige Sicherheit 
und Resilienz der kommunalen Systeme. 
Vereinbart wurde, in einem ersten Schritt im 
Bereich IT-Sicherheit eine Zusammenarbeit 
zwischen den Kommunen anzugehen, unter 
Hinzuziehung des Landkreises möglichst 
auch den Aufbau eines Behördennetzes.
Fazit und Ausblick
Mit der Gründung des Zweckverbandes 
Digitale Schulen Landkreis Günzburg 
im Jahr 2020 haben die Kommunen im 
Landkreis Günzburg bereits erfolgreich 
einen gemeinsamen Schritt in Richtung 
Digitalisierung unternommen und stehen 
damit bayernweit einzigartig da. Auf-
bauend auf diesem Vorbild könnte nun 
auch im Bereich der kommunalen IT eine 
ähnliche Zusammenarbeit starten, um die 
Ressourcen zu bündeln, die IT-Sicher-
heit zu erhöhen und digitale Lösungen 
gemeinsam effizient umzusetzen.

� Foto: privat
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Aus dem Rathaus  
wird berichtet

Auszug
aus dem vorläufigen Protokoll  
der öffentlichen Sitzung des Bauaus-
schusses Thannhausen (ohne Gewähr 
und vorbehaltlich der Genehmigung) 
vom 2025
Der Vorsitzende begrüßt die Anwesenden 
und stellt die ordnungsgemäße Ladung und 
die Beschlussfähigkeit fest. Einwendungen 
gegen die Tagesordnung werden nicht 
erhoben.
Neubau eines Einfamilienhauses mit 
Doppelgarage, Fl.Nr. 342/3, Gemarkung 
Thannhausen
Das Bauvorhaben beurteilt sich nach 
§ 34 Abs. 1 BauGB. Innerhalb der im 
Zusammenhang bebauten Ortsteile ist 
ein Vorhaben zulässig, wenn es sich nach 
Art und Maß der baulichen Nutzung, der 
Bauweise und der Grundstücksfläche, 
die überbaut werden soll, in die Eigenart 
der näheren Umgebung einfügt und die 
Erschließung gesichert ist. Die Anforderung 
an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
müssen gewahrt bleiben; das Ortsbild darf 
nicht beeinträchtigt werden.
Beschluss:
Dem o.g. Bauvorhaben wird das gemeind-
liche Einvernehmen erteilt.
Neubau eines Mehrfamilienhauses 
mit acht Wohneinheiten, Fl.Nr. 2098/4, 
Gemarkung Thannhausen
Das zur Bebauung vorgesehene Grund-
stück liegt im Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes „Bruckmahd“. Die Bau-
vorlage erfolgte im Genehmigungsfrei-
stellungsverfahren und wird dem Bauaus-
schuss bekannt gegeben.
Errichtung von vier zusammengebauten 
Tiny-Häusern, Fl.Nr. 2214/1, Gemarkung 
Thannhausen, erneute Behandlung auf-
grund geänderter Planunterlagen
Auf die ablehnende Beschlussfassung des 
Bauausschusses vom 16.09.2025 wird 
Bezug genommen.
Nachdem die Bezeichnung des Bauvor-
habens bezüglich der Errichtung von „Tiny-
Häusern“ das Bauvorhaben nicht richtig 
bezeichnet, wurde das Bauvorhaben 
vom Landratsamt als „Errichtung eines 
4-Parteienhauses (Modulbauweise)“ betitelt.
Inzwischen wurden beim Landratsamt 
Günzburg geänderte Planunterlagen ein-
gereicht. Die Stadt Thannhausen wird des-
halb um erneute Entscheidung über das 
gemeindliche Einvernehmen gebeten.
Die Planung wurde dahingehend geändert, 
dass auf den Modulen ein Satteldach 
errichtet werden soll. Die Dacheindeckung 
soll mit Schnellbau-Dämmpaneel in einem 
Rotton erfolgen. Die Wandverkleidung 
erfolgt mit Holz, teils anthrazit und holz-
farben.

Aus Sicht der Verwaltung sind die Maß-
gaben der bauplanungsrechtlichen 
Zulässigkeit nach § 34 Abs. 1 BauGB erfüllt.
Nach intensiver Beratung besteht im 
Gremium Einvernehmen, dass sich das 
Bauvorhaben hinsichtlich des Maßes 
der baulichen Nutzung nicht in die 
nähere Umgebung einfügt, da die nähere 
Umgebung durch Gebäude mit erheb-
lich größerer Kubatur geprägt ist und die 
geplante sehr kleinteilige Bebauung diesem 
Maßstab nicht entspricht.
Beschluss:
Dem o.g. Bauvorhaben wird das gemeind-
liche Einvernehmen nicht erteilt, das es 
sich hinsichtlich des Maßes der baulichen 
Nutzung nicht in die nähere Umgebung 
einfügt, da die nähere Umgebung durch 
Gebäude mit erheblich größerer Kubatur 
geprägt ist und die geplante sehr kleinteilige 
Bebauung diesem Maßstab nicht entspricht.
Einbau einer zusätzlichen Wohnein-
heit, Einbau einer Gaube sowie Anbau 
einer Treppe, Fl.Nr.2299/15, Gemarkung 
Thannhausen
Das Bauvorhaben beurteilt sich nach § 30 
Abs. 1 BauGB. Das Baugrundstück liegt 
im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
„Mittleres Ried - Süd“. Die Festsetzungen 
des Bebauungsplanes werden nicht voll-
ständig eingehalten, weshalb ein Bau-
genehmigungsverfahren erforderlich ist.
Das Bauvorhaben weicht in folgenden 
Punkten von den Festsetzungen des 
Bebauungsplanes ab:
• 1 Baugrenze: Die geplante Außentreppe 
überschreitet die westliche Baugrenze um 
ca. 2,5 m².
• 5.1 Dachaufbauten (Gauben) sind nicht 
zugelassen. Abweichend davon soll die 
gegenständliche Dachgaube errichtet 
werden.
• 5.1.12. Kniestöcke gemessen von Ober-
kante Geschoßdecke bis Schnittpunkt 
Außenkante Außenmauer mit der Dach-
oberfläche, mit einer Höhe bis 50 cm 
werden nur dann zugelassen, wenn sich 
dadurch kein Vollgeschoß ergibt. Bedingt 
durch den Dachgaubenaufbau ergibt sich 
im Bereich der Dachgaube ein höherer 
Kniestock.
• 5.2 Die Traufhöhe der Gebäude mit einem 
Vollgeschoss (Erdgeschoss) darf höchstens 
3,75 m betragen. Die geplante Traufhöhe 
der Gaube beträgt etwa 5,45 m.
Gemäß § 31 Abs. 2 BauGB kann von den 
Festsetzungen des Bebauungsplans eine 
Befreiung erteilt werden, wenn die Grund-
züge der Planung nicht berührt werden und 
Gründe des Wohls der Allgemeinheit die 
Befreiung erfordern oder die Abweichung 
städtebaulich vertretbar ist oder die Durch-
führung des Bebauungsplans zu einer 
offenbar nicht beabsichtigten Härte führen 
würde und wenn die Abweichung auch 
unter Würdigung nachbarlicher Interessen 
mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist.
Im Geltungsbereich des Bebauungs-
plans „Mittleres Ried – Süd“ wurde bereits 
bei anderen Bauvorhaben bezüglich der 
Errichtung von Dachgauben eine Befreiung 
von den Festsetzungen des Bebauungs-
planes erteilt.
Anzumerken ist, dass die Bayerische Bau-
ordnung in der derzeit gültigen Fassung in 
Art. 57 Abs. 1 Nr. 18 Dachgeschossaus-

bauten zu Wohnzwecken einschließlich der 
Errichtung von Dachgauben verfahrens-
frei stellt. Nach Art. 81 Abs. 5 BayBO 
stehen örtliche Bauvorschriften (hier der 
Bebauungsplan) einem Vorhaben nach Art. 
57 Abs. 1 Nr. 18 BayBO nicht entgegen. 
Sofern keine weiteren Festsetzungen des 
Bebauungsplanes betroffen sind, wäre die 
Errichtung der Dachgaube verfahrensfrei.
Beschluss:
Dem o.g. Bauvorhaben wird das gemeind-
liche Einvernehmen erteilt. Der Erteilung 
der Befreiungen von den Festsetzungen 
des Bebauungsplans wird zugestimmt.
Bekanntgabe von Beschlüssen aus 
nichtöffentlicher Sitzung
Der Vorsitzende gibt die nachfolgenden 
Beschlüsse aus nichtöffentlicher Sitzung, 
bei denen die Geheimhaltungsgründe weg-
gefallen sind bekannt:
TOP 14 aus der Sitzung vom 16.09.2025
Auftragsvergabe - Deckschichtsanierung 
Am Rehgarten in Burg
Der Auftrag wird an die Firma LS Bau AG, 
Augsburger Straße 35, 86470 Thann-
hausen zu einem Angebotspreis von Brutto 
vergeben.
Der Bauausschuss nimmt Kenntnis
Anfragen/Bekanntgaben/Verschiedenes
Der Vorsitzende beantwortet Fragen aus 
dem Gremium.

Impressum:
Herausgeber und verantwortlich für den 
amtlichen Teil ist die Verwaltungsgemein-
schaft Thannhausen. Für alle nichtamt-
lichen Veröffentlichungen übernimmt die 
Verwaltungsgemeinschaft Thannhausen 
keinerlei Gewähr. Der sonstige Inhalt 
des Informationsblattes obliegt der Ver-
antwortung des jeweiligen Autors.
Auflage: 4.000 Stück
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Der Weihnachtsbaum der Wünsche erfüllt!
Du hast einen Weihnachtswunsch? (max. 25,00 €)
Dann schreib ihn oben in den Rahmen und bring das Blatt ins Rathaus Thannhausen - oder
wirf es in den Briefkasten. Dein Name und Adresse werden entfernt. Nur dein Wunsch hängt
anonym am großen Weihnachtsbaum vor dem Rathaus. Vielleicht erfüllt ihn jemand! 
Die Stadt entscheidet, welche Wünsche aufgehängt werden.
Einen Wunsch erfüllen? Einfach die Nummer auf der Rückseite merken und bei 
Frau Kreuzer im Rathaus anrufen, Tel.-Nr. 08281/901-34.
Name/Vorname:

Straße, Ort: Tel. für Rückfragen: 

Mein Wunsch 

Alter:
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Sonstiges

Aus dem Rathaus  
wird berichtet

Auszug
aus dem vorläufigen Protokoll der 
öffentlichen Sitzung des Marktgemeinde-
rates (ohne Gewähr und vorbehaltlich 
der Genehmigung) vom 10.11.2025
Der Vorsitzende begrüßt die Anwesenden 
und stellt die ordnungsgemäße Ladung und 
die Beschlussfähigkeit fest. Einwendungen 
gegen die Tagesordnung werden nicht 
erhoben.
Stegmann Johannes: Feststellung des 
Amtshindernisses bzw. des Amtsver-
lustes sowie Festlegung über das Nach-
rücken des Listennachfolgers / der 
Listennachfolgerin
Der Vorsitzende nimmt Bezug auf die 
Behandlung und Beschlussfassung in der 
Sitzung des Marktgemeinderates Münster-
hausen am 06.10.2025, Tagesordnungs-
punkt 1. Herr Johannes Stegmann wurde 
als Listennachfolger des Neutralen Bürger-
blocks Münsterhausen (NBB) auf Grund 
der Amtsniederlegung von Frau Elfriede 
Eisenbacher mit Schreiben vom 07.10.2025 
um Mitteilung gebeten, ob er für die Über-
nahme des Ehrenamts als Marktgemeinde-
ratsmitglieds des Marktes Münsterhausen 
zur Verfügung steht (Art. 47 Abs. 2, Art. 48 
Abs. 3 Satz 3 Gemeinde- und Landkreis-
wahlgesetz -GLKrWG-).
Die Wahl gilt als abgelehnt, wenn sie nicht 
innerhalb von zwei Wochen nach Mitteilung 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Verwaltungsgemeinschaft Thannhausen 
angenommen wurde (vgl. Art. 47 Abs. 2 
Satz 2, Art. 48 Abs. 3 Satz 3 GLKrWG). 
Eine entsprechende o.g. Äußerung ging 
von Herrn Johannes Stegmann innerhalb 
der obigen Frist von zwei Wochen nicht ein; 
die Wahl gilt damit als abgelehnt. 
Die gewählte Person kann die Übernahme 
des Amts ablehnen; Art. 19 GO findet 
keine Anwendung (Art. 48 Abs. 1 Satz 2 
GLKrWG). In dem Fall des Art. 48 Abs. 1 
Satz 2 GLKrWG rückt ein Listennachfolger / 
eine Listennachfolgerin nach (Art. 48 Abs. 1 
Satz 3 GLKrWG).
Auf Grund der Ablehnung der Übernahme 
des Amts als ehrenamtliches Markt-
gemeinderatsmitglied des Marktes Münster-
hausen von Herrn Johannes Stegmann 
(Art. 48 Abs. 1 Satz 2 GLKrWG) hat der 
Marktgemeinderat Münsterhausen gemäß 
Art. 48 Abs. 3 Satz 2 GLKrWG das Amts-
hindernis bzw. den Amtsverlust des Markt-
ratsmandates festzustellen und nach Art. 
48 Abs. 3 Satz 2 GLKrWG ferner über das 
Nachrücken der Listennachfolgerin Frau 
Tanja Vogele bei Neutraler Bürgerblock 
Münsterhausen (NBB) zu entscheiden.

Beschluss:
Der Marktgemeinderat Münsterhausen stellt 
gemäß Art. 48 Abs. 3 Satz 2 GLKrWG das 
Amtshindernis bzw. den Amtsverlust des 
Marktgemeinderatsmandates anlässlich der 
Ablehnung der Übernahme des Amts als 
Marktgemeinderatsmitglied des Marktes 
Münsterhausen nach Art. 48 Abs. 1 Satz 2 
GLKrWG von Herrn Johannes Stegmann fest.
Beschluss:
Der Marktgemeinderat Münsterhausen stellt 
gemäß Art. 48 Abs. 3 Satz 2 GLKrWG das 
Nachrücken der Listennachfolgerin Frau 
Tanja Vogele bei Neutraler Bürgerblock 
Münsterhausen (NBB) fest.
Beteiligung der Marktgemeinde Münster-
hausen an der Festsetzung des Über-
schwemmungsgebiets an der Mindel 
inkl. Hasel (ÜgVO Mindel inkl. Hasel Fkm 
41,1 – 1,5)
Das Landratsamt Günzburg beabsichtigt, 
die Überschwemmungsgebietsverordnung 
(ÜgVO) für das Überschwemmungsgebiet 
an der Mindel einschließlich der Hasel von 
Flusskilometer 41,1 bis 1,5 neu festzu-
setzen. Die Marktgemeinde Münsterhausen 
ist, wie in der Verordnung aufgeführt, eine 
der betroffenen Gemeinden im Landkreis 
Günzburg.
Die Festsetzung erfolgt auf Grundlage 
von § 76 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz 
(WHG) und dient der Darstellung einer 
konkret bestehenden Hochwassergefahr 
(Bemessungshochwasser HQ100) sowie 
der Regelung von Bestimmungen zur Ver-
meidung von Schäden und zum Schutz vor 
Hochwassergefahren (§ 1 ÜgVO).
Die Verordnung regelt insbesondere:
•	 Die genauen Grenzen des Über-

schwemmungsgebiets, die in den 
beigefügten Detailkarten (Maßstab 
1:2.500) festgelegt sind,

•	 Einschränkungen und Verbote für die 
Bauleitplanung sowie das Errichten 
oder Erweitern von baulichen Anlagen 
(§ 3 ÜgVO i. V. m. § 78 WHG),

•	 Verbote für die Errichtung neuer Heizöl-
verbraucheranlagen sowie Regelungen 
zum Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen (§§ 5 und 6 ÜgVO),

•	 Weitere Bestimmungen, z. B. das 
Verbot des kurzzeitigen Anlegens 
von Misthaufen oder des Lagerns 
aufschwimmender Materialien inner-
halb eines 15 m breiten Streifens ent-
lang von Mindel und Hasel im Über-
schwemmungsgebiet (§ 7 ÜgVO).

Die Ermittlung der Grenzen des Über-
schwemmungsgebiets erfolgte durch 
das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth 
mittels zweidimensionaler hydraulischer 
Modellierung (2D-Modellierung), einem 
fachlich anerkannten und aktuellen Ver-
fahren.
Die Marktgemeinde Münsterhausen wurde 
im Rahmen des Beteiligungsverfahrens bis 
zum 24. November 2025 zur Stellungnahme 
aufgefordert. Die relevanten Bereiche inner-
halb des Gemeindegebiets sind in den 
Detailkarten K17 bis K22 dargestellt.
Weitere Hinweise:
1.	 Rechtsnatur: Die Festsetzung des 

Überschwemmungsgebiets ist ein 
Vollzugsakt auf Grundlage wissen-
schaftlich-technischer Berechnungen; 
der Gemeinde steht hierbei kein Er-

messensspielraum bei der Grenz-
ziehung zu. Aufgabe der Gemeinde ist 
die Prüfung, ob Belange der Bauleit-
planung betroffen sind oder formelle 
Verfahrensfehler vorliegen.

2.	 Auswirkungen auf die Bauleitplanung: 
Gemäß § 78 Abs. 1 WHG dürfen in 
festgesetzten Überschwemmungs-
gebieten keine neuen Baugebiete aus-
gewiesen werden.

3.	 Öffentliche Auslegung: Die Unterlagen 
liegen demnächst zur Einsichtnahme 
aus; Bürgerinnen und Bürger haben 
die Möglichkeit zur Stellungnahme.

Zusammenfassende Bewertung:
Die Festsetzung basiert auf aktuellen, fach-
lich anerkannten Berechnungsmethoden 
des Wasserwirtschaftsamts Donauwörth. 
Da die Verordnung dem Schutz der All-
gemeinheit dient und die Grenzen technisch 
fundiert sind, bestehen seitens der Markt-
gemeinde Münsterhausen keine fachlichen 
oder rechtlichen Einwände.
Eine örtliche Begehung ist nicht erforder-
lich, da die Grenzen digital und hochpräzise 
ermittelt wurden.
Beschluss:
Der Marktgemeinderat beschließt:
1.	 Die Marktgemeinde Münsterhausen 

nimmt die geplante Festsetzung der 
Überschwemmungsgebietsverordnung 
(ÜgVO) für das Überschwemmungs-
gebiet an der Mindel einschließlich der 
Hasel (Fkm 41,1 – 1,5) durch das Land-
ratsamt Günzburg zur Kenntnis.

2.	 Die Marktgemeinde Münsterhausen 
verzichtet auf die Geltendmachung 
von Einwänden, da die Verordnung auf 
fachlich-technischen Grundlagen be-
ruht und dem Schutz der Allgemeinheit 
dient.

3.	 Auf eine gesonderte Begehung der be-
troffenen Gebiete wird verzichtet, da 
die Grenzen mittels hochpräziser 2D-
Modellierung des Wasserwirtschafts-
amts Donauwörth ermittelt wurden.

4.	 DieVerwaltung wird beauftragt, diesen 
Beschluss dem Landratsamt Günzburg 
fristgerecht bis zum 24. November 
2025 mitzuteilen.

Bedarfsplanung Kinderbetreuung 
gem. Art. 7 BayKiBiG für die Markt-
gemeinde Münsterhausen im Planungs-
zeitraum 2026 bis 2028 – Beratung und 
Beschlussfassung
Auf die in der Anlage zur Einladung bei-
gefügte Bedarfsplanung für die Kinder-
betreuung im Planungszeitraum 2026 bis 
2028 in der Fassung vom 02.11.2025 wird 
verwiesen.
Die Bedarfsplanung wurde gemäß Art. 
7 BayKiBiG unter Berücksichtigung der 
aktuellen Belegungssituation, der Geburten-
entwicklung sowie der Prognosen der Fach-
stelle für Jugendhilfe- und Bildungsplanung 
des Landratsamtes Günzburg erstellt.
Zur Deckung des künftig zu erwartenden 
Betreuungsbedarfs ist insbesondere die 
Schaffung zusätzlicher Plätze im Krippen- 
und Schulkindbereich erforderlich. Mit der 
Umsetzung der Maßnahmen können die 
bisherigen Übergangslösungen im Pfarr-
heim und im Musikheim aufgehoben 
werden.
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Der erhöhte Bedarf im Bereich der 
Schulkindbetreuung ergibt sich ins-
besondere aus dem bundesgesetzlich 
geregelten Rechtsanspruch auf Ganz-
tagsbetreuung für Grundschulkinder (§ 24 
Abs. 4 SGB VIII i. V. m. dem Ganztags-
förderungsgesetz – GaFöG), der ab dem 
Schuljahr 2026/2027 stufenweise eingeführt 
wird.
Dieser Anspruch umfasst eine tägliche 
Förderung von acht Stunden an allen Werk-
tagen einschließlich der Schulferien (mit 
einer zulässigen Schließzeit von bis zu vier 
Wochen).
Da die bisher angebotene Mittagsbe-
treuung den Rechtsanspruch nicht erfüllt, 
sind zusätzliche Hortplätze erforderlich, 
um ein entsprechendes, rechtsanspruchs-
erfüllendes Angebot bereitzustellen.
Auf Grundlage der aktuellen Betreuungs-
quote von rund 45 % und einem 
ergänzenden Puffer für künftige Bedarfs-
spitzen wird ein Angebot von bis zu 50 
Hortplätzen als notwendig erachtet, um den 
gesetzlichen Anforderungen und den ört-
lichen Bedürfnissen gerecht zu werden.
Mit den vorgesehenen Erweiterungen soll 
der gesetzliche Sicherstellungsauftrag des 
Marktes Münsterhausen erfüllt und eine 
zukunftsfähige Betreuungssituation dauer-
haft gewährleistet werden.
Es folgt eine ausführliche Diskussion, 
insbesondere zu den Punkten Bedarf, 
Kosten, Haushaltslage, späterer Anbau 
nach Bedarf, Höhe der Zuwendungen/
Zuschüsse, etc..
Auf Grund des Antrags von Marktgemeinde-
rat Reinhard Huber zur Geschäftsordnung 
auf Ende der Diskussion und anschließende 
Abstimmung ergeht folgender
Beschluss:
Der Marktgemeinderat Münsterhausen 
stimmt der Bedarfsplanung für die Kinder-
betreuung im Planungszeitraum 2026 bis 
2028 in der Fassung vom 02.11.2025 zu.
Es wird eine altersgemischte Flexgruppe, 
0 Kindergartenplätze (bestehende Kapazi-
täten ausreichend) und 50 Plätze in der 
Schulkindbetreuung (Hort) als bedarfsnot-
wendig anerkannt.
Die hierfür erforderlichen Ausbaumaß-
nahmen sind zeitnah zu planen und umzu-
setzen, um den gesetzlichen Sicher-
stellungsauftrag zu erfüllen und den 
künftigen Rechtsanspruch auf Ganztagsbe-
treuung zu gewährleisten.
Gebühren im Friedhofs- und 
Bestattungswesen - Anpassung für den 
Kalkulationszeitraum 2026 – 2029 
Die Gebühren im Friedhofs- und 
Bestattungswesen sind zum 01.01.2026 
auf Grundlage der Gebührenkalkulation 
2026 bis 2029, erstellt am 30.10.2025 vom 
Bayerischen Kommunalen Prüfungsver-
band, anzupassen.
Ein Ausgleich der Vorjahre findet gem. Art. 
8 Abs. 6 Satz 3 Kommunalabgabengesetz 
nicht statt.
Beschluss:
Die Gebühren im Friedhofs- und 
Bestattungswesen werden zum 01.01.2026 
entsprechend beiliegender Gebühren-
kalkulation 2026 – 2029 angepasst.

Bekanntgabe von Beschlüssen  
aus nichtöffentlicher Sitzung
Der Vorsitzende gibt den nachfolgenden 
Beschluss aus nichtöffentlicher Sitzung, bei 
dem der Geheimhaltungsgrund weggefallen 
ist, bekannt:
TOP 8 aus der Sitzung vom 06.10.2025
Erschließung Baugebiet GE Nord - 
Bauabschnitt II - Auftragserteilung 
Planungsleistungen
Der Auftrag für die Ingenieurleistungen 
Verkehrsanlagen und Ingenieurbau-
werke – Leistungsphasen 1 bis 9 und 
örtliche Bauüberwachung – wird an die 
Steinbacher-Consult Ingenieurgesellschaft 
mbH & Co. KG, 86356 Neusäß, vergeben, 
die mit einem vorläufigen Honorar von 
brutto XXXXX (Stand Kostenberechnung 
Ingenieurbüro Thielemann und Friderich 
aus dem Jahr 2016) das wirtschaftlichste 
Angebot abgegeben hat.
Der Marktgemeinderat nimmt Kenntnis.
Anfragen/Bekanntgaben/Verschiedenes
Der Vorsitzende berichtet:
1. Feuerwehrhaus Münsterhausen

Es wurden Rauchmelder, eine Not-Strom-
Einspeisung und neue moderne LED-
Leuchten in der Fahrzeughalle montiert.

2. Grundschule Münsterhausen
Die Verwaltungsräume und die Aula 
wurden neu gestrichen.

Derzeit wird die Grundschule brand-
schutztechnisch ertüchtigt. Dazu 
gehören u. a. die Installation einer 
Hausalarmanlage sowie die Herstellung 
des zweiten Rettungswegs über die 
Klassenfenster. 
Die Arbeiten laufen im laufenden Betrieb 
und werden schrittweise umgesetzt.

3. Kläranlage Burtenbach-Münsterhausen
Im November beginnt die Montage der 
PV-Anlage mit Speichersystem

4. Wasserversorgung Münsterhausen
Der Markt Münsterhausen hat ein 
Strukturkonzept für die zukünftige 
Wasserversorgung gestartet. 
Ziel ist es, unsere Anlagen – vom 
Tiefbrunnen bis zum Hochbehälter – 
langfristig sicher, leistungsfähig und 
zukunftsfest aufzustellen.
Im Konzept wird der aktuelle Zustand 
erhoben, Risiken bewertet und Maß-
nahmen für die nächsten Jahre geplant. 
Dabei geht es z. B. um Wasserqualität, 
Versorgungssicherheit, Modernisierung 
der Technik und Nachhaltigkeit.
Wichtig: Es handelt sich um eine 
vorausschauende Planung, um unsere 
Wasserversorgung dauerhaft stabil und 
zuverlässig zu sichern.

Sonstiges

Markt Münsterhausen - 
Bürgerinfo
Volkstrauertag 2025  
im Markt Münsterhausen
Am Sonntag, den 16. November 2025, 
fanden der traditionelle Gottesdienst und 
die anschließende Gedenkfeier zum Volks-
trauertag in Münsterhausen statt. Nach 
dem Abmarsch der Vereinsabordnungen 
von der Frauenkirche zogen die Teilnehmer 
gemeinsam zur Pfarrkirche, wo Pfarrer 
Joseph den Gottesdienst würdig gestaltete. 
Im Anschluss versammelten sich die 

Fahnenabordnungen, Vertreter der Vereine 
sowie zahlreiche Bürgerinnen und Bürger 
am Kriegerdenkmal zur Kranzniederlegung. 
Bürgermeister Erwin Haider erinnerte in 
seiner Ansprache an die Opfer von Krieg 
und Gewalt, an das Ende des Zweiten Welt-
kriegs vor 80 Jahren sowie an 35 Jahre 
Deutsche Einheit. Er betonte die Bedeutung 
von Frieden, Verantwortung, demo-
kratischen Werten und dem aktiven Ein-
treten gegen Hass und Falschinformationen 
- gerade auch im Alltag vor Ort. Im Rahmen 
der Gedenkfeier sprach auch Hans 
Aumann, 1. Vorstand der Kameradschaft 
ehemaliger Soldaten Münsterhausen. 
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In seinen Worten ging er auf das Gedenken 
an die Gefallenen ein und unterstrich die 
bleibende Bedeutung des Volkstrauer-
tages für die Gemeinde und für eine ver-
antwortungsvolle Erinnerungskultur. 
Anschließend erfolgte die gemeinsame 
Kranzniederlegung durch Bürgermeister 
Erwin Haider und Hans Aumann zum 
Gedenken an die Opfer von Krieg und 
Gewalt. Ein besonderer Dank gilt der 
Musikvereinigung Münsterhausen, den 
Böllerschützen, der Feuerwehr Münster-
hausen für die Verkehrsabsicherung sowie 
allen Fahnenabordnungen und Helferinnen 
und Helfern, die zu einer würdevollen 
Gestaltung des Volkstrauertages beitrugen. 
Im Anschluss klang die Veranstaltung beim 
gemeinsamen Beisammensein im Gast-
haus Hartinger aus.

Aus dem Rathaus  
wird berichtet

Auszug
aus dem vorläufigen Protokoll der 
öffentlichen Sitzung des Gemeinde-
rates (ohne Gewähr und vorbehaltlich 
der Genehmigung) vom 11.11.2025
Der Vorsitzende begrüßt die Anwesenden 
und stellt die ordnungsgemäße Ladung und 
die Beschlussfähigkeit fest. Einwendungen 
gegen die Tagesordnung werden nicht 
erhoben.
Kindertagesstätte Maria Immaculata 
Balzhausen - Anpassung der Elternbei-
träge ab 01.03.2026 und 01.09.2026
Gem. § 3 Abs. 1 der Vereinbarung zwischen 
der Katholischen Pfarrkirchenstiftung „St. 
Vitus“ und
der Gemeinde Balzhausen über den 
Betrieb der Kindertageseinrichtung „Maria 
Immaculata“ bedarf die Festsetzung 
der Elternbeiträge der Zustimmung der 
Gemeinde.
Mit E-Mail vom 29.09.2025 hat das Kita-
Zentrum St. Simpert eine Gebühren-
anpassung zum 01.01.2026 bzw. 
01.03.2026 und 01.09.2026 wie folgt 
beantragt:
Sehr geehrter Herr Mayer,
wir, das Kita-Zentrum St. Simpert, verwalten 
als kirchliche Stiftung des öffentlichen 
Rechts mit langjähriger Erfahrung und 
viel Engagement über 240 Kindertages-
einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft 
im Bistum Augsburg, darunter auch die 
Katholische Kindertageseinrichtung Maria 
Immaculata für die örtliche Kirchenstiftung 
in Ihrer Gemeinde.
Zu unseren Verwaltungsaufgaben gehört 
auch die Definition der Höhe sowie der Ein-
zug von Elternbeiträgen. Eine Anpassung 
dieser Beiträge geschieht immer sinn- und 
maßvoll im Abgleich mit den Personal-, 
Sach- und Verwaltungskosten.

Aktuell sind wir im Planungsprozess für das 
Kalenderjahr 2026. Um die Elternbeiträge 
festsetzen zu können, möchten wir uns mit 
Ihnen abstimmen, denn es ist uns wichtig, 
die Beiträge im engen Schulterschluss mit 
Ihnen, der politischen Gemeinde vor Ort, 
festzulegen.
Unsere Empfehlung ist eine Erhöhung 
der Elternbeiträge in zwei Schritten zum 
01.01.2026 und zum 01.09.2026. Die 
konkrete Berechnung erhalten Sie in der 
Anlage. Wir schlagen aufgrund des hohen 
Defizits eine deutliche Erhöhung der Eltern-
beiträge von bis zu 46 € pro Kategorie vor. 
Sollten Sie der Meinung sein, dass eine 
solche Erhöhung noch nicht ausreichend 
wäre, dann können Sie gern auf mich 
zukommen.
Die pädagogische Arbeit und die 
Betreuungsqualität in den von uns ver-
walteten Einrichtungen haben für uns 
zum Wohle der uns anvertrauten Kinder 
den höchsten Stellenwert. Unter anderem 
die positiven Ergebnisse der regelmäßig 
durchgeführten, systematischen Eltern-
befragungen bestärken uns, damit auf dem 
richtigen Weg zu sein. Vergütungs- bzw. 
Tariferhöhungen bei pädagogischem und 
nicht-pädagogischem Personal, Dienst-
leistungskosten und generelle Kosten-
steigerungen treffen alle Kindertages-
einrichtungen. Die Reduzierung von 
Betreuungszeiten oder die vorübergehende 
Schließung von Gruppen ist für uns in der 
Regel keine Option. Um also weiterhin die 
hohe Qualität in der Kindertageseinrichtung 
aufrechtzuerhalten und eine Erhöhung des 
Defizits zu vermeiden, ist eine Anpassung 
der Gebühren notwendig. Sie dürfen sich 
sicher sein: Unsere obige Empfehlung 
haben wir sorgfältig geprüft.
Wir empfehlen, die Geschwister-
ermäßigungen wegfallen zu lassen. Hier 
entsteht ein im Verhältnis großer Ver-
waltungsaufwand bei der Festlegung und 
Berechnung der Elternbeiträge.
Ihre Einschätzung der Situation und 
Ihre Rückmeldung zu der von uns vor-
geschlagenen Vorgehensweise sind uns 
wichtig. Deswegen bitten wir Sie um Ihr 
Feedback bis spätestens 31.10.2025 
als Grundlage für die vorgeschlagene 
Anhebung der Beiträge und die ent-
sprechende Information an die Einrichtung 
und an die Eltern. Sollte es Ihnen bis zu 
diesem Zeitpunkt nicht möglich sein eine 
Rückmeldung zu geben, verschiebt sich 
der erste Erhöhungszeitpunkt auf den 
01.03.2026. Die Erhöhung zum 01.09.2026 
kann in jedem Fall bestehen bleiben. Beide 
Erhöhungen sollen gleichzeitig an die Eltern 
kommuniziert werden.
Beschluss:
Der Anhebung der Beiträge ab dem 
01.09.2026 gemäß dem Antrag des Kita-
Zentrums vom 29.09.2025 wird zugestimmt. 
Zum 01.03.2026 findet keine Beitrags-
anpassung statt. An der Geschwister-
ermäßigung wird weiterhin festgehalten.
Faschingsumzug 2026 des KC Ballustika 
Balzhausen e.V. - Erlass einer Allgemein-
verfügung
Die Allgemeinverfügung dient als Rechts-
grundlage des sicherheitsrechtlichen Ein-
schreitens und soll den sicheren Ablauf der 
Veranstaltung gewährleisten.

Beschluss:
Die Allgemeinverfügung für den Faschings-
umzug 2026 des KC Ballustika Balzhausen 
e.V. wird erlassen.
Anfragen/Bekanntgaben/Verschiedenes
Der Vorsitzende berichtet,
dass Anwohner der Molkereistraße auf 
mehrere Gemeinderäte zugekommen 
sind und die Straßenbeleuchtung in der 
Molkereistraße bemängelt haben.
Nach Kontaktaufnahme mit der LEW wird 
ein Angebot zur Installation einer zusätz-
lichen Straßenlaterne vorbereitet. Eine 
Installation wird nicht mehr in diesem 
Kalenderjahr erfolgen können.
dass eine Prüfung zur Förderung der 
Sanierung des Daches der Sporthalle in 
Balzhausen erfolgt ist. Aktuelle Förder-
programme zielen auf eine ganzheitliche 
Sanierung mit einem Auftragsvolumen 
über 550.000,00 € ab. Laut Bauamt der 
Verwaltungsgemeinschaft Thannhausen 
wird diese Summe nicht erreicht, weshalb 
das Vorhaben nicht förderfähig sein wird. 
Beim Bayerischen Gemeindetag wurde 
angefragt, ob weitere Förderprogramme zur 
Verfügung stehen.

Sonstiges

Theresia-Haltenberger-
Grundschule Balzhausen
Gute, gesunde Schule in Bayern 2025 
– Theresia-Haltenberger-Grundschule 
Balzhausen
Am ersten Schultag starteten die Kinder 
der Grundschule Balzhausen wie immer 
mit viel Freude und Bewegung in ihren 
gewohnten Schulalltag. An diesem Tag war 
die Freude aber noch etwas größer, denn 
ihre Schule darf sich seit Montag offiziell mit 
dem Titel: „Gute, gesunde Schule Bayern“ 
schmücken. Durch das große Engagement 
der gesamten Schulfamilie wurden im ver-
gangenen Schuljahr zahlreiche, nach-
haltige Projekt zur Gesundheitsförderung 
angestoßen. Diese Arbeit wurde nun bei 
einer offiziellen Preisverleihung in der 
Allerheiligen Hofkirche der Residenz in 
München gewürdigt. Zusammen mit über 
350 weiteren Schulen aus ganz Bayern 
durfte die Schule die Glückwünsche hoch-
rangiger Vertreter aus Kultus- und Gesund-
heitsministerium entgegennehmen. Das 
gemeinsame Projekt beider Ministerien wird 
unterstützt von zahlreichen Kooperations-
partner und dient der Gesundheits-
förderung der Heranwachsenden. Durch 
Sport, Freude an Bewegung, Prävention, 
Resilienz-Stärkung und dem Erleben von 
Selbstwirksamkeit sollen die Kinder an 
eine selbstbestimmte, gesunde Lebens-
führung herangeführt werden. Dazu hat die 
Schülerschaft in Balzhause mit tatkräftiger 
Unterstützung als konkretes Projekt den 
beliebten Schulgarten „S´Gärtle“ angelegt. 
Dort wird nun intensiv gejätet, gepflanzt, 
gegossen und natürlich geerntet. Im Lauf 
der Jahreszeit fallen verschiedene Auf-
gaben an und ermöglichen ganzheitliche 
Gesundheitsbildung in Schule und Mittags-
betreuung. 
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Ergänzend dazu führen die Schülerinnen 
und Schüler seit einigen Monaten ein 
Gesundheits-Tagebuch. Das Journal 
nennt sich „Gesundmal4“ und begleitet 
alle Aktionen, die rund um die Themen 
gesunde Ernährung, körperliche Fitness, 
seelische Gesundheit und das Lernen mit 

allen Sinnen von Kollegium und Elternbeirat 
angestoßen werden. Dabei steht vor allem 
das bewusste Reflektieren im Vordergrund. 
Stolz darf die Schule nun die Plakette: 
„gute, gesunde Schule“ tragen und sicher 
wird es im neuen Schuljahr viele neue 
spannende Projekte geben!

Vereinsnachrichten

An alle Vereine 
und Institutionen

Weihnachten 
           rückt näher...

Haben Sie sich schon Gedanken gemacht, 
wie Sie ein angemessenes „Dankeschön“ 
zum bevorstehenden Weihnachts- und 
Neujahrsfest sagen können?

Über das ganze Jahr hinweg veröffentlicht 
unser Verlag Ihre Veranstaltungsberichte 
und Mitteilungen kostenlos im 
Mitteilungsblatt. Leider ist es aber nicht 
möglich, Texte zu veröffentlichen, die 
eine Danksagung oder Glückwünsche an 
Vereinsmitglieder usw. beinhalten. Wir 
bieten Ihnen dafür Gelegenheit in der 
letzten Ausgabe dieses Jahres.  
Dort können Sie Ihren Mitgliedern, Freunden 
und Förderern durch eine geschmackvoll 
gestaltete Glückwunschanzeige ein 
herzliches „Dankeschön“ preiswert 
und weitreichend übermitteln. 
Vorschläge entnehmen Sie bitte unserem 
Glückwunschkatalog für Weihnachts- 
und Neujahrsanzeigen, der bei unserem 
Anzeigenberater eingesehen werden kann. 
Oder sprechen Sie direkt mit uns.

Ihre LINUS WITTICH Medien KG
Postfach 223, 91292 Forchheim
Telefon: 09191/7232-0

Kameradschaft ehemaliger 
Soldaten Thannhausen
Nuss- Schießen bei Schützen mit 
Soldatenverein
– Kameradschaft ehemaliger Soldaten 
Thannhausen begeht Jahresabschluss 
bei Schützenclub
Am Freitag den 05.12.2025 findet ab 19:00 Uhr  
wieder das traditionelle Nuss- Schießen 
beim hiesigen Schützenclub statt. Nach 
dem gemeinsamen Grillfest der beiden Ver-
eine im Sommer, das sehr gut angenommen 
wurde und sehr viel Spaß gemacht hatte, 
hat die Kameradschaft ehemaliger Soldaten 
entschieden, ihren Jahresabschluss mit 
dem Schützenclub 1881 e.V. zusammen 
zu legen und sich beim diesjährigen Nuss- 
Schießen zu beteiligen. Geschossen wird 
auf Nüsse, in denen Nummern oder Nieten 
stecken. Es winken diverse Preise, viel 
Unterhaltung und Spaß an der Geselligkeit. 
Beginn ist um 19:00 Uhr im Schützenheim 
in der Badstraße 9 in Thannhausen. Für 
das leibliche Wohl ist wie immer bestens 
gesorgt. Die Kameradschaft ehemaliger 
Soldaten Thannhausen heißt alle Mitglieder, 
Freunde und solche, die es werden wollen, 
recht herzlich willkommen und bedankt 
sich beim Schützenclub für die freundliche 
Unterstützung und langjährige Zusammen-
arbeit.
Thorsten Sandkuhl

� Foto: Grundschule

Allgemeine Informationen

Ringeisengymnasium  
Ursberg
Adventsbasar  
am Ringeisen-Gymnasium

� Foto: privat

Das Ringeisen-Gymnasium Ursberg 
lädt wieder zum traditionellen Advents-
basar. Dieser findet heuer am Samstag, 
29. November, von 15 bis 19 Uhr statt. 
Schülerinnen und Schüler, unterstützt von 
Eltern und Lehrkräften, basteln, backen, 
bauen auf und schmücken das Schulhaus 
in adventlichem Glanz, um eine wunderbare 
Einstimmung in den Advent zu bieten. 
Mit dem Erlös aus dem Verkauf der Waren 
werden verschiedene Hilfsprojekte unter-
stützt. Im vergangenen Jahr wurde mit 
25.600 Euro ein Rekordergebnis erzielt. 
Auch in diesem Jahr will die Schul-
familie des Ringeisen-Gymnasiums daran 
anknüpfen und freut sich auf zahlreichen 
Besuch.

Bayerisches Rotes Kreuz
Die unentgeltliche Blutspende - ein 
Zeichen der Humanität und Solidarität
Nächster möglicher Spendetermin:
Freitag, den 28.11.2025, 16.00 - 20.00 Uhr
Thannhausen, Kath. Pfarrheim,  
Frühmess-Str. 9
(Infos Tel: 0800 11 949 11 kostenfrei oder
www.blutspendedienst.com/thannhausen)
Bitte mitbringen: Personal- und Blutspende-
ausweis (falls vorhanden)!

Kirchliche Nachrichten

Pfarreiengemeinschaft 
Mindeltal
Infoabend zur Hl. Firmung  
am 25.11.2025
Der Informationsabend für diejenigen, die 
mindestens die 6. Klasse besuchen und 
im kommenden Jahr das Sakrament der 
Hl. Firmung empfangen wollen, findet am 
Dienstag, 25.11.2025 um 18:00 Uhr im 
Pfarrheim Thannhausen (Frühmeßstraße 
9) statt. Voraussichtlicher Firmtermin ist 
Samstag, 25.07.2026.
Ansprechpartnerin für die Vorbereitung 
ist Pastoralreferentin Kim L. Reicherter 
(kim.reicherter@bistum-augsburg.de). 
Eine Anmeldung für den Infoabend ist 
nicht erforderlich. Wir freuen uns über Ihr 
Kommen!
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Seniorengemeinschaft 
Thannhausen
Adventsfeier für Seniorinnen und 
Senioren in Thannhausen
Die Pfarrei Maria Himmelfahrt und die 
Seniorengemeinschaft Thannhausen laden 
herzlich am Mittwoch, 10.12.2025 zur dies-
jährigen Adventsfeier für Seniorinnen und 
Senioren ein. 
Um 14:00 Uhr beginnt die Feier mit einer 
Adventsandacht zum Thema „Jesus, der 
gute Hirte“ in der Stadtpfarrkirche Thann-
hausen. Die Andacht wird vom Pfarr-
gemeinderat gestaltet. Im Anschluss lädt 
die Seniorengemeinschaft zur Adventsfeier 
ins Pfarrheim zu Kaffee/Tee, Punsch und 
Stollen ein. 

Den Nachmittag begleitet Herr Stanzel mit 
weihnachtlichen Geschichten. Falls Sie 
keine Fahrgelegenheit haben, holen wir 
Sie gerne von zu Hause ab. Bitte melden 
Sie sich hierzu im Pfarrbüro unter Tel. 
08281/3443. Über eine rege Teilnahme 
freuen sich die Organisatoren.

Sängerbund Thannhausen
Adventskonzert des Sängerbundes
Der Sängerbund Thannhausen lädt ein 
zum Adventskonzert am 2. Advents-
sonntag, den 07. Dezember 2025, in der ev. 
Christuskirche in Thannhausen mit Hannes 
Schabenberger und dem Musikteam der ev. 
Christuskirche. Beginn 16.00 Uhr. Eintritt 
frei Spenden sind erwünscht.

Schützenclub 1881  
Thannhausen e.V.
Mau-Mau-Turnier in Thannhausen
Das 1. Mau-Mau-Turnier des Schützenclub 
1881 Thannhausen e.V. im Schützenheim 
in der Badstr. 9 war gut besucht. Gespielt 
wurde jeweils in Vierergruppen die durch 
Ziehung der Tischnummern zusammen-
gestellt wurden. Es gab spannende Duelle 
und der Sieger war zum Schluss der Spieler 
mit der niedrigsten Punktezahl. Aus allen 
Partien ging Silas Schantini mit 19 Punkten 
als Sieger hervor. Neben einem Sieger-
pokal durfte er sich als Erster auch noch 
einen Sachpreis aussuchen. Die Sieger-
tafel konnte dankenswerterweise mit Unter-
stützung örtlicher Firmen sehr vielfältig aus-
gestattet werden.

von links Franziska Schönborn-Kaufmann, 
Sieger Silas Schantini, Tobias Schönborn

Jahreskonzert
Musikvereinigung Münsterhausen

 Samstag 06.Dezember
19.30 UHR

in der

Mehrzweckhalle
der Grundschule Münsterhausen

auf Ihr Kommen freut sich
die Musikvereinigung Münsterhausen e.V.

Geprüfter Kaufmännischer Fachwirt (HWO)  
Bachelor Professional (HWO)
für Techniker, Meister, Gesellen mit kfm. Abschlussprüfung und Andere
09.06.2026 – 12.12.2026 in Teilzeit, € 4.500,- pro Person
Förderung über Aufstiegs-BAföG möglich.

Rufen Sie uns an – wir beraten Sie gern!

Handwerkskammer für Schwaben
Franziska Kaufmann · Tel. 0821 3259 -1389 
franziska.kaufmann@hwk-schwaben.de · www.bildungschwaben.de/fachwirtO
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Haben sie Vertrauen Frau
Wagner kauft Pelze Leder Abend-
kleider Handtaschen Mode-
schmuck Nähmaschinen Zinn Blei-
kristall Porzellan Bilder Teppiche.
Tel. 0162 - 4575034

Anzeige online buchen: anzeigen.wittich.de

 Private Kleinanzeigen 

kleinanzeigen-regional

Hier finden Sie
„Kleines“:
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09191 72 32 88info@lw-fl yerdruck.dePeter-Henlein-Straße 1, 91301 Forchheim

        LW-wahlhelfer.de        LW-wahlhelfer.de        LW-wahlhelfer.de        LW-wahlhelfer.de        LW-wahlhelfer.de        LW-wahlhelfer.de        LW-wahlhelfer.de        LW-wahlhelfer.de

Wir GESTALTEN und DRUCKEN
Ihre Wahlwerbung

zur Kommunalwahl 2026

Einfach online bestellen auf 

www.LW-Wahlhelfer.de
Preise inklusive MwSt. und Versand

100 Wahlplakate
DIN A2 - 50,60 €

1.000 Falzfl yer
DIN lang - 62,09 €
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Weihnachtsvorfreude beginnt im Forst
In vielen Familien ist das Weihnachtsbaumfällen eine beliebte Tradition

- ANZEIGE - (DJD). Kein 
Weihnachten ohne Baum: 
Der festliche dekorierte 
Nadelbaum ist laut einer 
repräsentativen Umfrage von 
Statista aus dem Jahr 2024 für 
die Mehrheit (59 Prozent) der 
Menschen in Deutschland un-
verzichtbar. Mit der Auswahl 
des Weihnachtsbaums steigt 
dann auch die Vorfreude auf 
das Fest – erst recht, wenn der 
Baum direkt an der Quelle, 
also beim Revierförster in der 
Nähe, ausgesucht und sog-
ar eigenhändig gefällt wird. 
Die regionale Herkunft von 
Tanne & Co ist somit garanti-
ert. Nicht selten runden Brat-
wurststände, Kinderpunsch 
und weihnachtliche Musik 
den Familienausflug ab.

Sicher fällen mit der rich-
tigen Ausstattung
Favorit bei den Weihnachts-
bäumen ist hierzulande die 
Nordmanntanne mit ihren 
weichen Nadeln, aber auch 
eine klassische Fichte mit 
ihrem intensiven Duft ist 
beliebt. Um den schönsten 
Baum auszuwählen, gilt es ein 
paar Dinge zu beachten: In 
jedem Fall sollte man etwas 
Luft von der Spitze bis zur 

Raumdecke einplanen. Auch 
der Umfang spielt eine Rolle, 
wenn der Baum zum Beispiel 
in den Erker passen soll. 
Wichtig fürs Schmücken ist 
außerdem ein gleichmäßiger 
Wuchs. Oft sind die Bäume 
im Forst bereits gefällt; wer 
möchte, kann aber vielerorts 
auch selbst Hand anlegen. 
Schnell und einfach geht das 
mit einer akkubetriebenen 
Motorsäge wie der Stihl MSA 
70. Sie ist leicht, leise und sorgt 
für präzise Schnitte ohne Ab-
gase. Neben der Motorsäge ist 
eine Astsäge empfehlenswert, 
mit der störende Äste entfernt 
werden können. Zudem ist 
die persönliche Schutzaus-
rüstung wichtig. “Beim Arbe-
iten mit einer Motorsäge sind 

Schnittschutzhose, Motorsä-
genstiefel, Handschuhe sowie 
ein Helm und eine Schutz-
brille erforderlich”, sagt Sti-
hl-Experte Jens Gärtner. Wer 
mit einer Benzinsäge arbe-
itet, benötigt ebenfalls einen 
Gehörschutz. Unter www.
stihl.de etwa finden sich viele 
weitere Tipps zum sicheren 
Arbeiten im Wald.

Pflege-Tipps für lang an-
haltende Freude
Damit der Weihnachtsbaum 
nicht schon vor Heiligabend 
zu nadeln beginnt, kommt es 
auf die richtige Lagerung an. 
„Es empfiehlt sich, den Baum 
im Transportnetz nach dem 
Fällen für vier bis fünf Tage 
in einer unbeheizten Garage 

oder auf der Terrasse in einem 
Eimer mit Wasser zu akklima-
tisieren“, rät Jens Gärtner. Wer 
lange Freude an seinem Baum 
haben möchte, sollte ihn 
danach in einen Ständer mit 
Wasserreservoir stellen und 
alle ein bis zwei Tage Wasser 
nachfüllen. Um die Wasser-
aufnahme zu verbessern, ist es 
ratsam, den Stamm vor dem 
Aufstellen nochmals zwei bis 
drei Zentimeter anzuschneid-
en, so bleibt der Baum lange 
frisch. Tipp: Nach den Festta-
gen hat der Weihnachtsbaum 
nicht unbedingt ausgedient, 
denn seine Äste können als 
winterliche Beetabdeckung 
im Garten weiterverwendet 
werden.

ANGEBOTE UND GESCHENKIDEEN ZU WEIHNACHTEN

Advent, Advent 
ein Lichtlein brennt

Anzeige

Hofverkauf im Advent
 

w täglich 9.00 bis 18.00 Uhr
 w Christbäume bis 5 m
w große Auswahl direkt ab Hof
  w Deko- und Bindereisig
 w Äpfel, Birnen, Säfte, Marmeladen

Christbäume selber schlagen 
 

w 0 5 . - 07.12.2025
w 12. - 14.12.2025
w von  9.00 bis 16.00 Uhr

Christbäume selber schneiden oder schneiden lassen

Obsthof Zott GbR | 86514 Ustersbach | Tel. 08236 1518 | www.zott-obsthof.de | Jetzt ganz neu: Unser WhatsApp-Kanal!  

Foto: DJD/Andreas Stihl
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Türchen öffnen, Vorfreude verschenken
Mit einem kreativ selbstgestalteten Adventskalender für 24 Glücksmomente sorgen

- ANZEIGE - (DJD). 24 Tage 
voller Vorfreude: Für viele ist 
der Advent mit seinen Lich-
tern, lieben Bräuchen und 
viel Behaglichkeit die schön-
ste Zeit des Jahres. Eines darf 
in keinem Fall fehlen: ein Ad-
ventskalender, der mit seinen 
Türchen die Wartezeit bis zum 
Fest verkürzt und tagtäglich 
eine kleine Überraschung mit 
sich bringt. Für besondere 
Glücksmomente sorgen krea-
tive, selbst gestaltete Begleiter 
durch den Advent.

Jeder Tag 
ein süßer Moment
Ob ein niedliches Kinder-
foto, ein Schnappschuss mit 
dem Haustier oder ein lust-
iger Moment mit der besten 
Freundin – mit dem Lieb-
lingsbild gestaltet und gefüllt 
mit feiner Schokolade und 
Naschereien von bekannten 
Marken wird der Advent-
skalender zu einem ganz be-
sonderen Blickfang. Bei viel-
en Adventskalendern etwa 
von CEWE bieten neben 
der großflächigen Vorderseite 
auch die Innenseiten Platz 
für 24 Fotoüberraschungen 

– für doppelte Freude hinter 
jedem Türchen. Eine stilvol-
le Dekoration stellt auch ein 
Tisch-Adventskalender dar. 
Während die Vorderseite den 
klassischen Weihnachtscount-
down zeigt, verbirgt sich auf 
der Rückseite jeden Tag eine 
neue Fotoüberraschung. Tipp: 
Der Aufsteller lässt sich im 
nächsten Jahr ganz einfach 
mit einem neuen Kartenset 
wiederverwenden.

Individuelle Überraschun-
gen verschenken
Wer seinen Adventskalender 
selbst befüllen möchte, findet 
ebenfalls passende Varianten. 
Benötigt werden dafür ledi-
glich ein Lieblingsfoto für das 
Design und 24 kleine Über-
raschungen für die Türchen. 
Ideen für den Inhalt gibt es 
viele: von Parfum-Minis und 
selbst gebackenen Plätzchen 
über Bastelmaterial und be-
sondere Gewürze bis hin zu 
persönlichen Botschaften 
oder einem kleinen Schmuck-
stück. Der XXL-Adventskal-
ender zum Selbstbefüllen lässt 
sich etwa unter www.cewe.de 
online einfach gestalten.

Kreativtipp „Weihnachten 
meets Silvester“:
Statt den aufgebraucht-
en Adventskalender nach 
Weihnachten zu entsorgen, 
verwandelt er sich mit wenig 
Aufwand in ein liebevolles Sil-
vester-Mitbringsel. So funk-
tioniert‘s: Kerzenreste oder 
Wachs einschmelzen und mit 
einem Docht in die Mulden 
des leeren Kalenders gießen. 
Ist das Wachs fest, werden die 

einzelnen Mulden auseinan-
dergeschnitten und jeweils 
mit Fotos – zum Beispiel mit 
den Türchenmotiven des Ad-
ventskalenders – dekoriert. 
Am Silvesterabend werden 
die kleinen Kerzen aus der 
Umhüllung genommen, auf 
einem Löffel angezündet, 
eingeschmolzen und in kaltes 
Wasser gegossen. Das ge-
formte Stück kann dann ge-
deutet werden.

ANGEBOTE UND GESCHENKIDEEN ZU WEIHNACHTEN

Advent, Advent 
ein Lichtlein brennt

Anzeige

Foto: DJD/CEWE

Oberrohrer Straße 2 · 86513 UrsbergOberrohrer Straße 2 · 86513 Ursberg
(Gewerbegebiet direkt am Kreisverkehr)

Einladung zum
weihnachtlichen
Probiertag am
06.12.2024 ab

13 Uhr

Öffnungszeiten bis Montag, 22.12.2025:
Mo., Mi., Do. u. Fr. von 8–18 Uhr

Ab Fr., 02.01.2026 wieder täglich geöffnet!

Öffnungszeiten bis Montag, 22.12.2025:Öffnungszeiten bis Montag, 22.12.2025:

Besuchen Sie ab dem 24.11. unsere
Weihnachtsausstellung „Pettersson kriegt
Weihnachtsbesuch“. Ein zauberhaftes

Erlebnis für Groß und Klein.

Der Wunschbaum ist wieder da!
In Zusammenarbeit mit dem Dominikus-
Ringeisenwerk haben alle Besucher ab
Anfang Dezember bis Weihnachten die

Möglichkeit, Herzenswünsche zu erfüllen
und so einen Beitrag für Menschen mit

Behinderung zu leisten.
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JOBS 
IN IHRER REGION Ein Produkt der  

LINUS WITTICH Medien Gruppe

jetzt!

Korljan

Mit arbeiter (m/w/d)
für unsere Metzgerei

oder per Mail an:

info@staudenmarkt-langenneufnach.de

Staudenmarkt Korljan 

z.Hd. Herrn Korljan 
Hauptstr. 34
86863 Langenneufnach 

Tel. 08239/592480

in Voll - Teilzeit oder auf Mini - Job - Basis

 
Werde Teil unseres Teams und sende Deine 

Bewerbung an:

 

AUSHILFE (m/w/d)  im GETRÄNKEMARKT gesucht. 
Unser freundlicher Getränkemarkt sucht Unterstützung.

Wir wünschen uns eine zuverlässige, flexible und tatkräftige Person 
die gerne mit anpackt und Freude am Umgang mit Kunden hat.

AUFGABEN 
Waren einräumen, Leergut annehmen, Kassieren, Kunden bedienen

WIR BIETEN 
familiäres Team, angenehme Atmosphäre, flexible Arbeitszeiten

KENNTNISSE IN DER BRANCHE WÄREN VON VORTEIL 
Ideal auch für aktive Rentner

INTERESSE?  
Dann melden Sie sich unter Chiffre 19390721 beim Verlag.
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MMeettaallllffaacchhaarrbbeeiitteerr--//--iinn  
((mm//ww//dd))
VVoollll--  ooddeerr  TTeeiillzzeeiitt

TTäättiiggkkeeiitteenn::
• Im Team fertigen Sie individuelle, nach 

Kundenwunsch konstruierte Tore
• Sie bedienen und führen diverse 

Fertigungsmaschinen 

VVoorraauusssseettzzuunnggeenn::
• Metalltechnische Ausbildung oder 

entsprechende Berufserfahrung
• Teamfähigkeit und Lernbereitschaft 

setzen wir natürlich voraus

WWiirr  bbiieetteenn::
• Unbefristetes Arbeitsverhältnis
• E-Bike-Leasing
• 4,5-Tage-Woche (alle 2 Wochen 

Freitag frei)
• Möglichkeit zur fachspezifischen 

Weiterbildung

Wir sind ein mittelständisches Unternehmen aus 
Fischach und stellen Tore aller Art her.
Für unsere Fertigungsabteilung suchen wir zum 
nächstmöglichen Termin:

Wir freuen uns bereits darauf, Sie 
kennenzulernen – wir bieten Euch ein 
Karrieretor

Beratung – Fertigung - Montage Alles aus einer Hand Beratung – Fertigung - MontageBeratung – Fertigung – Montage Alles aus einer Hand Alles aus einer Hand 

ITB Industrietorbau GmbH

Industriestraße 4

86850 Fischach

Tel. 08 23 6 / 96 09 – 0

www.itb-tore.de

bewerbung@itb-tore.de

Stand: 06/2023

Technischer Sachbearbeiter 
(m/w/d) Voll - oder Teilzeit

Tätigkeiten:
• Erarbeiten von technischen Zeichnungen 

& Freigabeunterlagen
• Entwurf von Toranlage
• Erstellen der Arbeitsvorbereitung

Voraussetzungen:
• Sie verfügen über eine abgeschlossene 

Berufsausbildung im techn. Bereich
• Idealerweise besitzen Sie Kenntnisse in 

CAD-Anwendungen

Wir bieten:
• fundierte Einarbeitung mit einem 

erfahrenen Team
• Gleitzeitregelung - flex. Arbeitszeiten
• Job-Bike-Leasing 
• Betr. Altersvorsorge

Wir sind ein mittelständisches Unternehmen aus 
Fischach und stellen Tore aller Art her.
Für unsere technische Abteilung suchen wir zum 
nächstmöglichen Termin:

Wir freuen uns bereits darauf, Sie 
kennenzulernen – wir bieten Euch ein 
Karrieretor

Beratung – Fertigung - Montage Alles aus einer Hand Beratung – Fertigung - MontageBeratung – Fertigung – Montage Alles aus einer Hand 

Industriestraße 4

86850 Fischach

Tel. 08 23 6 / 96 09 – 0

www.itb-tore.de

bewerbung@itb-tore.de

Alles aus einer Hand 

Wir sind ein mittelständisches Unternehmen 
aus Fischach und stellen Tore aller Art her.
Für unsere Montage-Abteilung suchen  
wir zum nächstmöglichen Termin: 

Kundendienstmonteur
(m/w/d) 

Tätigkeiten:
•  Montage von Neutoren 
• Instandsetzungen von Toranlagen
• Durchführung von Prüfungen und
 Wartungen an Toren
Voraussetzungen:
•  Sie verfügen über eine abgeschlossene
 Berufsausbildung im Metall-/Elektrobereich
•  Erfahrung im Torbereich von Vorteil 
• Führerschein Klasse B/BE
Wir bieten:
•  Fundierte Einarbeitung und die 
 Möglichkeit zur Fachspezifischen  
 Weiterbildung
•  E-Bike-Leasing
•  Leistungsgerechte Bezahlung

Wir freuen uns bereits darauf,  
Sie kennenzulernen –  
wir bieten Euch ein Karrieretor.

Wir sind der älteste Furnierkantenhersteller der Welt und produzieren am 
Standort Walkertshofen alle marktüblichen Endlosfurnierprodukte für den 
Bereich Kante und Ummantelung. Als Furnierveredler sind wir auch für die 
Automobilindustrie tätig.
Da wir langfristig eine geregelte und sorgfältig vorbereitete Übergabe 
sicherstellen möchten, suchen wir eine engagierte Persönlichkeit, die zunächst 
in Teilzeit einsteigt und mittelfristig die Nachfolge für die Position:

Finanz -
Lohnbuchhalter/in (m/w/d)

in Teilzeit - mit ca. 8 Wochenstunden 
(später in Vollzeit - mit ca. 40 Wochenstunden)

übernimmt!
Ihre Aufgaben (Schrittweise Einarbeitung in alle relevanten Aufgabenbereiche):
• Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung
• Kontieren und Buchen von Belegen und Rechnungen
• Mahnwesen sowie Zahlungsverkehr
• Monatsabschlüsse
• das Mitwirken bei der Erstellung der Jahresabschlüsse und der Kosten- und 

Leistungsrechnung
• die Erstellung der Lohn- und Gehaltsabrechnungen
• Führen der Personalakten
• Verschiedene weitere Aufgaben (Statistik ...)

Ihr Profil
• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise erste 

Berufserfahrung im Bereich Lohn- und Finanzbuchhaltung
• Hohe Lernbereitschaft sowie Interesse an langfristiger Entwicklung
• Verantwortungsbewusstsein, Selbstständigkeit und kommunikative Stärke
• Sicherer Umgang mit Excel, Word und Datev

Wir bieten
• Attraktives Teilzeitmodell mit flexiblen Arbeitszeiten
• Strukturierte und individuelle Einarbeitung
• Langfristig angelegte Nachfolgeregelung mit klarer Perspektive
• Wertschätzendes Arbeitsumfeld und flache Hierarchien
• Sicherer Arbeitsplatz

Interesse geweckt?
Wenn Sie sich angesprochen fühlen, freuen wir uns auf Ihre 
Bewerbungsunterlagen per E-Mail (mueller@furwa.com).

Am Anger 1   Tel. 0 82 39/96 02-18
D-86877 Walkertshofen  E-Mail: mueller@furwa.com
Ansprechpartner Herr Müller Website: www.furwa.com

LINUS WITTICH.
Unser Service auf einen Blick.
Haben Sie Fragen unabhängig von einer Anzeigenschaltung? 
Dann sind unsere weiteren Servicebereiche gerne für Sie da!*

Tel.-Nr. 09191 7232- 
Angelegenheit  Durchwahl

Abonnements  -17/ -35
vertrieb@wittich-forchheim.de

Aufträge/Rechnungen  -20 / -25
fakturierung@wittich-forchheim.de

Mahnungen  -25
fakturierung@wittich-forchheim.de

Privatanzeigen  -25 / -31 
service@wittich-forchheim.de

Redaktion   
redaktion@wittich-forchheim.de

Reklamation bzgl. Verteilung  -27 / -40
reklamation@wittich-forchheim.de   

Allgemeine Servicefragen  -0
service@wittich-forchheim.de  

Viele weitere Informationen finden Sie 
auch online unter: www.wittich.de

* Telefonische Geschäftszeiten:  
Mo. - Do. 7.30 – 16.30 Uhr, Fr. 7.30 – 13.00 Uhr

JOBS 
IN IHRER REGION Ein Produkt der  

LINUS WITTICH Medien Gruppe

Hier finden Sie ...
einen Job mit Aussicht auf Heimat.
jobs-regional.de
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86850 Fischach
a.lehner@hawiela.de

Annette Lehner
Immobilienmaklerin IHK

IM

M
OB I L I E N BÜRO

www.hawiela.de
Mein Tipp: Inszenieren Sie Ihre 

Besichtigung mit allen Sinnen! Denn 

beim Immobilien-Verkauf geht es 

nicht nur um Größe und Preis: Was 

zählt, ist das Gefühl.

Direkt am  
Gasthof Sonnenhof!

Großer Christbaumverkauf 
in Tannhausen                  

Nordmanntannen aus eigenen Plantagen  
frisch geschlagen.

Verkauf am:  
Sa., 29.11.2025, Sa., 06.12.2025,
Sa., 13.12.2025, Sa., 20.12.2025

Jeweils von 9.30 – 11.30 Uhr 

Jede  
Nordmanntanne  
Manfred Buchner, Tel. 0172 8628605

Standard € 15,-
Extra € 25,-
(alle von 1,70 - 3 m)

Internorm®

Fenster · Türen · Innenausbau
86479 Aichen · 08284/9985-0

info@schreiner-geiger.de · www.schreiner-geiger.com

Ziemetshausen | Tel 08284-287 | Mi.-Nachm. geschlossen

Uhren und Schmuck
Traditionelle Geschenke für Ihre Lieben
Top Auswahl von preiswert bis wertvoll
mit Sicherheit aus Ihrem Fachgeschäft

Augenoptikermeister 
Uhrmacher u. Juwelier

BEGEHBARE DUSCHE
in 24 Stunden
BIS ZU 100% FÖRDERUNG *ab Pflegegrad 1

Kostenlose Vorort-Beratung
0821/20952629  0176/55958005

SCHWABEN

Urlaub?

aber sicher!

mehr unter
reisen.ludwig-tours.de

Ludwig Tours gmbh & Co.KG
Holderweg 6 - 86441 Zusmarshausen
08291/1267 - www.ludwig-tours.de

 IHRE STEUERKANZLEI MIT PLUS

HBplus Standorte: Augsburg | Burgau | Dinkelscherben | Donauwörth | Wertingen | www.hb-plus.tax

HBplus Dinkelscherben GmbH
Steuerberatungsgesellschaft
Bahnhofstraße 2 (am Marktplatz)
86424 Dinkelscherben 
+49 (8292) 95093 - 0 
dinkelscherben@hb-plus.tax

+  Unsere Kanzlei begleitet Sie in jeder Lage: 
als Privatperson, Freiberufler, Handwerker 
oder mittelständisches Unternehmen.

+  Bei Spezialthemen schöpfen Sie aus dem 
Spektrum unseres 

Kompetenz-Netzwerkes

+  Ihre Sicherheit in der komplexen 
Welt der Steuern ist unser Auftrag.

++  Unser Team von 
Steuer-Spezialisten freut 
sich darauf, 
Sie kennenzulernen.

Vera Lutz, Steuerberaterin

Benjamin Zißler, Steuerberater, 
Dipl.-Kaufmann

Ihr Plus bei HBplus in Dinkelscherben:


